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2. Administrative Gliederung 
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2. Administrative Gliederung

2.1 Verwaltungszentren 1910

tungsbezirk mit dem Namen des Hauptortes bezeichnet, dort, wo sich die 
Bezeichnung des Verwaltungsbezirkes und der Ortsname nicht decken, 
ist ersterer zusätzlich (in Klammern) angeführt. In einigen wenigen Be-
zirken gab es Exposituren außerhalb des Verwaltungsmittelpunktes.

Die Karte weist auch die Sitze der autonomen Landesverwaltung 
(Landtage und Landesausschüsse) Cisleithaniens auf. Meist fielen sie 
mit denen der staatlichen Verwaltung zusammen, aber nicht immer: in 
Bregenz tagte der Vorarlberger Landtag, doch gab es keine staatliche Be-
hörde zweiter Instanz, die Stadt besaß nicht einmal ein eigenes Statut. 

Österreich-Ungarn war weder politisch noch verwaltungsmäßig ein Ein-
heitsstaat. Länder und Kommunen waren in vielen Bereichen autonom. 
Die Zentren der Verwaltung repräsentierten den Staat für die Bürger. In 
jedem Politischen Bezirk bzw. Komitat oder Kreis gab es einen Hauptort, 
in dem sich der Amtssitz der betreffenden Verwaltungsbehörde befand. 
Die Festlegung dieses Ortes erfolgte meist in den Fünfzigerjahren, wobei 
man neben diversen zentralörtlichen Funktionen, einer guten Erreich-
barkeit, einem bestimmten städtischen „Flair“, auch auf historische Tra-
ditionen Rücksicht nahm. In der Regel wurde der betreffende Verwal-

Ähnlich war die Lage in Görz, das aber eine Stadt mit eigenem Statut 
war. Zara hingegen beherbergte sowohl den Dalmatinischen Landtag als 
auch die Statthalterei, war jedoch keine Statutarstadt. In den cisleitha-
nischen Statutarstädten befand sich auch der Amtssitz des umgebenden 
Politischen Bezirks gleichen Namens.

Die ungarischen und kroatischen Munizipalstädte beherbergten meist 
ebenfalls die Verwaltung des sie umgebenden Komitats mit Komitats-
versammlung und Komitatsbehörde, doch gab es Ausnahmen (Komitate 
Szatmár, Torontál, Csongrád). (P.U.)
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2. Administrative Gliederung

2.2 Politische Bezirke/Komitate/Kreise, 
2.2 Statutarstädte/Munizipalstädte 1910

Die nach 1848/49 erfolgte Neugliederung der staatlichen Verwaltung kam 
– nach mehreren Zwischenstufen – in Cisleithanien 1868 zu einem Ab-
schluss. Seit damals bildeten die „Politischen Bezirke“ sowie die „Städte 
mit eigenem Statut“, die direkt den Landesbehörden unterstanden, die 
unterste Ebene der dreistufigen staatlichen Verwaltungspyramide. Als 
zweite Instanz fungierten die Landesverwaltungsbehörden: in Salzburg, 
Kärnten, Krain, Schlesien und der Bukowina „Landesregierungen“ unter 
einem „Landespräsidenten“, in den übrigen Ländern „Statthaltereien“ 
unter einem „Statthalter“. Tirol und Vorarlberg sowie die Stadt Triest, 
Görz-Gradisca und Istrien unterstanden je einer gemeinsamen Statthalte-
rei in Innsbruck bzw. Triest („Küstenland“). Die Landesverwaltungsbe-
hörden unterstanden dem Ministerium des Innern. 1910 bestanden 373 
Politische Bezirke, die meisten (104) in Böhmen, die wenigsten (3) in 

le/Országrészek) hatten keine verwaltungsrechtliche Relevanz. Komitate 
und Munizipalstädte lassen sich auch nicht mit den Politischen Bezirken 
oder Städten mit eigenem Statut der nichtungarischen Länder verglei-
chen, weder was die Größe betrifft, noch hinsichtlich ihrer verwaltungs-
rechtlichen Stellung.

In Bosnien-Herzegowina war die schon in osmanischer Zeit beste-
hende Einteilung in 6 Kreise beibehalten worden, nur die Städte Sarajevo 
und Mostar erhielten den Status eines eigenen politischen Verwaltungs-
bezirkes. Kreise und Städte unterstanden der bosnisch-herzegowinischen 
Landesregierung, diese wiederum dem gemeinsamen Finanzministerium 
als politischer Zentralbehörde. (P.U.)

Vorarlberg, und 33 „Städte mit eigenem Statut“ (alle Landeshauptstädte 
mit Ausnahme von Bregenz und Zara sowie einige andere, die diesen 
Status in der Regel aus nationalpolitischen Überlegungen erhielten).

In Ungarn war die alte Komitatsverwaltung 1861 wieder eingeführt 
worden. 1886 erfolgte eine durchgreifende Reform; das Ergebnis waren 
(1910) 63 Komitate und 26 Munizipalstädte (27, wenn man Fiume mit-
zählt). Im Königreich Ungarn gab es zwischen den Komitaten bzw. Mu-
nizipalstädten und der Budapester Zentralregierung keine administrative 
Zwischenstufe, nur Kroatien-Slawonien mit seinen 8 Komitaten und 4 
Munizipalstädten besaß seit dem kroatisch–ungarischen Ausgleich von 
1868 eine eigene Landesregierung, die allerdings nur begrenzte Kompe-
tenzen hatte. Die Stadt Fiume bildete ein „corpus separatum“ der unga-
rischen Krone. Die in den Karten ausgewiesenen Distrikte (Landestei-
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2. Administrative Gliederung

2.3 Gerichtsbezirke/Bezirke, Magistratsstädte 1910

standen im Königreich Ungarn 441 „Bezirke“ und 110 „Städte mit geord-
netem Magistrat“, in Kroatien-Slawonien 70 „Bezirke“ und 13 „Städte 
mit geordnetem Magistrat“.

In Bosnien-Herzegowina waren 1882 die Bezirksämter, wie sei-
nerzeit im Neoabsolutismus in der ganzen Monarchie, als „gemischte 
Behörden“ installiert worden, erst 1906 vollzog man die Trennung von 
Justiz und Verwaltung auf allen Ebenen. Den 53 Bezirksämtern verblieb 
aber ein großer Teil der Verwaltung, so dass es in Bosnien-Herzegowina 
– anders als in der übrigen Monarchie – in der Verwaltung einen 4-stufi-
gen Instanzenzug gab. (P.U.)

Kleinteiliger als die staatliche Verwaltung stellt sich die Gerichtsver-
waltung dar, doch gehen beide auf eine gemeinsame Wurzel zurück. 
Unbeschadet der schon 1848 erhobenen, auf höherer Ebene auch durch-
geführten Forderung nach Trennung von Verwaltung und Rechtswesen 
wurden 1853 die so genannten „Gemischten Bezirksämter“ mit einer 
verhältnismäßig geringen territorialen Ausdehnung geschaffen, die auf 
der untersten Ebene beide Agenden vereinten. Bei der Neuorganisation 
der staatlichen Verwaltung 1868 wurden zwei oder mehrere „Gemischte 
Bezirksämter“ zu den neuen, größeren und nur mehr für Verwaltungsa-
genden zuständigen „Politischen Bezirken“ zusammengefasst, die Ge-
richtsbehörden blieben aber bei der alten Einteilung. Fortan bildeten die 
„Gerichtsbezirke“ die kleinste territoriale Einheit oberhalb der Gemein-

den. 1910 gab es insgesamt 929 Gerichtsbezirke, die meisten wieder in 
Böhmen (226), die wenigsten in Vorarlberg (6); Triest bildete einen ein-
zigen Gerichtssprengel.

In Ungarn und Kroatien-Slawonien hatten die „Bezirke“ (vor 1876 
„Stuhlbezirke“) eine weit zurückreichende Tradition. Eigentlich waren 
sie administrative Teil- bzw. Unterbezirke des Komitats, die vornehmlich 
administrative, aber auch judizielle Aufgaben zu erfüllen hatten. Je nach 
Größe und Bevölkerungszahl des Komitats betrug die Zahl der „Bezirke“ 
zwischen 2 und 16. Außerhalb der „Bezirke“, somit direkt dem Komitat 
unterstellt, waren die „Städte mit geordnetem Magistrat“. Die territori-
ale Einteilung der „Bezirke“ und der „Städte mit geordnetem Magistrat“ 
erfuhr im Lauf des 19. Jahrhunderts mannigfache Änderungen. 1910 be-
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